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rung. Die B. (von See aus) war 
früher ein Mittel der Seekrieg
führung, für das bestimmte völ
kerrechtliche Regeln entwickelt 
worden waren (insbesondere in 
der „Pariser Seerechtsdeklara
tion" vom 16. 4.1856 und in der 
„Londoner Seerechtsdeklaration" 
vom 26. 2.1909). Die B. wurde 
und wird von imperialistischen 
Staaten oft zur offenen Einmi
schung in die inneren Angelegen
heiten anderer Staaten und zur 
Führung von Wirtschaftskriegen 
mißbraucht. Nach geltendem Völ
kerrecht verstößt die B. gegen 
das Grundprinzip des -> Gewalt
verbots und gegen das Grund
prinzip der —► Nichteinmischung 
in die inneren Angelegenheiten 
anderer Staaten. Da alle Staaten 
durch das Gewaltverbot ver
pflichtet sind, sich auch aller Ver
geltungsmaßnahmen zu enthal
ten, die die Anwendung von Ge
walt in irgendeiner Form in sich 
schließen, ist die B. auch unter 
dem Vorwand einer Vergeltung 
völkerrechtswidrig und verboten. 
Völkerrechtlich zulässig ist eine 
B. lediglich auf Beschluß des 
UNO-Sicherheitsrates (Art. 42 der 
UNO-Charta), wenn sie zur Auf
rechterhaltung oder Wiederher
stellung des Weltfriedens und 
der internationalen Sicherheit 
notwendig ist.

Blockparteien: Bezeichnung für 
die Parteien, die sich am 14. 7. 
1945 in der damaligen sowjeti
schen Besatzungszone im antifa
schistisch-demokratischen Block 
freiwillig und gleichberechtigt 
zusammenschlossen (—*• Kommu
nistische Partei Deutschlands, 
—>■ Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands — die sich am
21./22. 4.1946 zur —>- Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands 
vereinigten —, —*■ Christlich-De
mokratische Union Deutschlands, 
-> Liberal-Demokratische Partei

Deutschlands) bzw. ihm zum 
Zeitpunkt ihrer Gründung bei
traten (—>■ Demokratische Bauern
partei Deutschlands und —> 
National-Demokratische Partei 
Deutschlands, beide 1948), um 
gemeinsam die Wurzeln von Im
perialismus, Militarismus und 
Faschismus auszurotten und eine 
Gesellschafts- und Staatsordnung 
der Demokratie und des Frie
dens zu schaffen. Alle in der DDR 
wirkenden Parteien gehören dem 
—Demokratischen Block der 
Parteien und Massenorganisa
tionen an. Unter Führung der 
Arbeiterklasse und ihrer marxi
stisch-leninistischen Partei bezie
hen sie die Bürger in die Gestal
tung der entwickelten sozialisti
schen Gesellschaft ein, helfen ihre 
staatsbürgerliche Verantwortung 
fördern und die Grundsätze der 
sozialistischen Moral und Le
bensweise immer umfassender 
verwirklichen.

Bodenrecht: Zweig des sozialisti
schen Rechtssystems in der DDR, 
der diejenigen Normen umfaßt, 
die die gesellschaftlichen Verhält
nisse regeln, die sich auf die 
Nutzung und das Eigentum am 
Boden im Wirtschafts-und Lebens
prozeß der Menschen beziehen. 
Die Herausbildung des B. ist der 
überragenden Bedeutung des Bo
dens für die Gesellschaft, für ihre 
lebenden und künftigen Genera
tionen geschuldet. Der Boden ge
hört zu den kostbarsten Natur- 
reichtümern der DDR und muß 
daher besonders geschützt und 
rationell genutzt werden. Erst 
im Sozialismus kann nach Über
windung der Schranken des Pri
vateigentums die Nutzung des 
Bodens in Übereinstimmung mit 
den gesamtgesellschaftlichen Auf
gaben gebracht werden. Zum B. 
gehören die allgemeinen Grund
sätze der Nutzung und des Schut
zes des Bodens sowie Regelun-


